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Gewalt durchgeführt werden. In der Ausbildung sol­
len nach einer Erstveranstaltung in den weiteren Jah­
ren Vertiefungsveranstaltungen erfolgen 17. 

Für Deutschland sollte ein regelmäßiges, qualifi­
ziertes Angebot für Veranstaltungen zur Problematik 
der häuslichen Gewalt gegen Frauen und Kinder 
geschaffen werden. Es muß dafür Sorge getragen 
werden, daß die Problematik neben der Fortbildung 
auch Aufnahme in der polizeilichen und juristischen 
Ausbildung findet. 

5. Einfohrung von Statistiken und kontinuierlich zu 
erstellenden Dokumentationen zu Fällen und 
Verfahren von häuslicher Gewalt im polizeilichen und 

justiziellen Bereich 
Mit der staatlicher Pflicht zur Intervention gegen 

häusliche Gewalt korrespondiert auch eine Pflicht 
zur Überprüfung dieser Intervention auf ihre Effek­
tivität. Evaluiert werden muß, ob und wie Gesetze 
und Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt 
tatsächlich greifen. 

Bislang liegen in Deutschland wenig repräsentati­
ve Aussagen zu Verfahren und Interventionsmaßnah­
men der Institutionen bei häuslicher Gewalt vor. 

Im polizeilichen Bereich wird zwar jährlich die 
PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik, erstellt. Nur 
bei einigen Delikten finden sich Angaben zur Tater­
Opfer-Beziehung; eine Dokumentation der Fälle 
häuslicher Gewalt und der unternommenen 
Maßnahmen existiert nicht. Es gibt lediglich einzelne 
Untersuchungen und Sondererhebungen zur polizei­
lichen Intervention in einzelnen Bundesländern oder 
Städten bzw. Stadtteilen, wie z.B. die Untersuchung 
von Steffen/Polz für die bayerische Polizei, die Studie 
bzw. einen Projektbericht der Fachhochschule Bre­
men unter der Leitung der Staatsanwältlnnen Traub 
und Lesting, und eine Sondererhebung der Berliner 
Polizeidirektion 7, die im Rahmen des Berliner Inter­
ventionsprojektes initiiert wurde. 

Aus dem justiziellen Bereich liegen Angaben zu 
Verfahren wegen häuslicher Gewalt durch die Doku­
mentation von speziellen Einrichtungen und Dezer­
naten, wie beispielsweise in Berlin des Sonderdezer­
nates „Häusliche Gewalt" bei der Amtsanwaltschaft, 
vor. Die bisherigen statistischen Erhebungsbögen der 
Gerichte enthalten keine Angaben zu Verfahren bei 
häuslicher Gewalt gegen Frauen. Die über das Berli­
ner Interventionsprojekt unternommenen Versuche, 
durch Sondererhebungen im allgemeinen zivil- und 
familiengerichtlichen Bereich repräsentative Anga­
ben zu Anzahl, Dauer, Ausgang und Probleme der 
Verfahren von häuslicher Gewalt zu erhalten, sind 
trotz positiven Votums des Justizsenators an dem 

17 VN-Menschenrechrskommission, Rahmen für Mustervor­
schriften betreffend häusliche Gewalt v. 2.02.1996, Nr. 66 f. 

STREIT 3199 

Widerstand des Amtsgerichtspräsidiums gescheitert. 
Die Erhebungen blieben letztlich auf die Abteilungen 
einiger weniger engagierter Richter Innen beschränkt. 

Auf europäischer und internationaler Ebene wer­
den repräsentative Statistiken und Dokumentatio­
nen, insbesondere im Bereich Polizei und Justiz, als 
unverzichtbarer Bestandteil einer effektiven Inter­
vention gegen häusliche Gewalt betrachtet und gefor­
dert. 

Das Europäische Parlament ist der Ansicht, daß 
es eine systematische Registrierung aller Fälle von 
Gewalt gegen Frauen geben sollte, die der Polizei 
gemeldet werden, und fordert die Mitgliedsstaaten 
auf, einen Jahresbericht über die Entwicklung der 
Gewalt gegen Frauen auf der Grundlage der gesam­
melten Daten und Informationen auszuarbeiten. Alle 
Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, sich auf eine ge­
meinsame Grundlage für die Erhebung von Statisti­
ken über Gewalt gegen Frauen zu einigen, die Infor­
mationen über die Maßnahmen der Behörden und 
deren Ergebnis enthalten 18

. 

Nach der Wiener Expertlnnenkonferenz müssen 
die Auswirkungen aller Gesetze und politischen Ent­
scheidungen auf Frauen und Kinder, die von Gewalt 
betroffen sind, sowie die Angebote und das Funktio­
nieren der Kooperation laufend evaluiert werden 19

. 

Auch auf der nachfolgenden EU-Konferenz in Köln 
forderte die Expertlnnengruppe Recht, daß beglei­
tend und nachgehend die Wirksamkeit der ergriffe­
nen Maßnahmen kontrolliert wird20

. 

Die VN-Menschenrechtskommission schlägt in 
ihrem Rahmenplan für Musterrechtsvorschriften be­
treffend häusliche Gewalt vor, die Leitung der Poli­
zeibehörden anzuhalten, jährlich alle Daten aus den 
Protokollen über Fälle häuslicher Gewalt zusammen­
zustellen und darüber Bericht zu erstatten. Dieser 
polizeiliche Jahresbericht soll u.a. Angaben über die 
Gesamtzahl der Einsätze und die Art der polizeilichen 
Maßnahmen enthalten 21

. 

Vorgeschlagen wird daher die bundesweite Ein­
führung von Statistiken und Dokumentationen in 
den Bereichen Polizei und Justiz (Straf- und Zivil­
recht), durch die repräsentative Angaben zu der An­
zahl von polizeilichen Einsätzen und Justizverfahren 
bei häuslicher Gewalt und zu den getroffenen Inter­
ventionsmaßnahmen erhalten werden können. 

18 EP, Ausschuß fur die Rechte der Frau, Enrschließungsantrag 
über die Notwendigkeit einer Kampagne in der Europäischen 
Union zur vollständigen Ächtung der Gewalt gegen Frauen, 
Nr. 21 ff. 

19 Expertlnnenkonferenz vom 30.11. bis 4.12.1998 in Wien, 
Nr. 10. 

20 Empfehlung Fachforum 2 der EU-Konferenz zu Gewalt ge­
gen Frauen am 29./30.03.1999 in Köln. 

21 VN-Menschenrechrskommission, Musterrechrsvorschriften 
betreffend häusliche Gewalt, v. 2.02.1996, Nr. 23 ff. 
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